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1697 Oktober 29 . , Den Haag
SCHREIBEN [ DES GESANDTEN DES ROEM. REICHES AN DEN FRIEDENSVER¬

HANDLUNGEN VON RYSWIJK, DOMINIK ANDREAS] GRAF VON KAU¬
NITZ [ AN DIE EIDG. ORTE]

Oechsli/Orte 237 - 242

"Jmmitlest haben Jhv Kayserliche Mayestät [L e o p o l d I . J und das Reich

die sämtlichen Cantonen in den auf den Schlus stehenden Friden [von Ryswijk]



und allgemeine Garantie 3 Wie abschriftlichen Articulus weiset 3 einschliessen

lassen . Woraus Sie gegen dieselbe führende gute Jntention genügig abnehmen 3

und es hingegen bey sich ereügenden Zufählen Verhofentlieh erkennen 3 Vornemb-

lich aber in die Garantie des Fridens tretten werden " .

Es folgt der Wortlaut des entsprechenden Artikels : s . Oechsli/

Orte 240 Art . LVI

Auszug , z . T . in lat . Sprache , aus der Kanzlei Zürich
AH 46 , 78 - Blatt 78v  leer
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